
Mitteilungsblatt 02
Donnerstag, 21.01.2016

Einladung zur nächsten Ortschafts-
ratssitzung
Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates Kuhbach findet am

Dienstag, den 26. Januar 2016, um 19.30 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses Kuhbach 

statt. 

TAGESORDNUNG:
Öffentlicher Teil 
I. Informationen
 1. Jahresrückblick
 2. Statistische Zahlen
 3. Informationen zum Haushalt 2016

II. Beratungs- und Beschlussangelegenheiten
 1. Ortsmitte Kuhbach
  Stellungnahme der Fraktionen zu den zugesandten 

Plänen von Herrn Thiele, Architekt

III. Offenlegungsverfahren
Niederschrift über die Sitzung des Ortschaftsrates Kuhbach vom 
01.12.2015.
Norbert Bühler,Ortsvorsteher

Feuerwehr Lahr
Löschzug 5, Abt. Kuhbach
29.01.2016    Hauptversammlung Hugsweier
04.02.2016  Narrenbaum stellen
   

Sprechtage der Deutschen Rentenver-
sicherung
Am  03.02.2016 im Lahrer Rathaus, Rathausplatz 4 (Rathaus 
–Nordflügel - 1.OG, Zimmer 1.01).
Terminvereinbarung ist  unbedingt erforderlich unter der Tel.-Nr. 
0781 / 63915-0.

Achtung Abendshopping 
Frauen- und Kindersachen Flohmarkt 
Habt ihr Lust eure Kleidung, Schuhe, Schmuck, Kinderkleidung 
oder deren Spielzeug, einfach alles was das Frauenherz begehrt 
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zu verkaufen oder als Besucher das ein oder andere Schnäpp-
chen zu machen? 
Dann kommt mit oder ohne Mann, Freundin, Verwandte oder 
Bekannte am 04. März 2016 von 18-20:30 Uhr in die Festhalle 
Kuhbach und genießt den Abend mit Fingerfood und Sektbar! 

Infos und Tischreservierung unter 07821-996364 oder 716i@
gmx.net. 
Tischgebühr: 6 € mit Fingerfoodspende, 10 € ohne Spende 

ERGEBNIS  
DER STERNSINGER-AKTION 2016 
Am Sonntag, den 03.01. und Mittwoch den 06.01.2016 waren 
15 Sternsinger in unserem Dorf unterwegs. Dieses Jahr konnte 
aufgrund der Bereitschaft dieser Kinder und Jugendliche wieder 
ohne Anmeldung jedes Haus besucht werden. 
Für das Kindermissionswerk wurde ein Betrag in Höhe von 
2.590,23 Euro gesammelt. 
Wir bedanken uns vor allem bei unseren „Königen“, die auch bei 
Regen am 06.01.2016 den Segen in die Häuser gebracht haben 
und allen, die bei der Betreuung mitgeholfen haben, sowie bei 
allen Spendern für ihre freundliche Aufnahme.
Ein herzliches Vergelt‘s Gott! 

Energieberatung für Mieter und Eigen-
tümer im Lahrer Rathaus
Energie und Kosten sparen, sich in den eigenen vier Wänden 
wohlfühlen und auch noch Umwelt und Klima schonen, wer 
möchte das nicht?
Lahrer Bürgerinnen und Bürger, die Fragen rund um die Themen 
Energieeinsparung, Energieeffizienz und erneuerbare Energien 
haben, können sich am Donnerstag, 11. Februar 2016 zwischen 
14:00 und 17:45 Uhr im Rathaus-Nordflügel (Zimmer 1.01,  Rat-
hausplatz 4), fachlich beraten lassen.
Ein Experte der Ortenauer Energieagentur gibt dann Tipps und 
In Zusammenarbeit mit der Ortenauer Energieagentur bietet die 
Lahrer Stadtverwaltung die kostenfreie, neutrale und anbieterun-
abhängige Energie-Erstberatung jeden Monat am zweiten Don-
nerstag an.
Zur Vorbereitung der Energieberatung und um Wartezeiten zu 
vermeiden ist eine telefonische Terminvereinbarung bei der 
Stadtverwaltung Lahr unter Tel. 07821/ 910 0619 erforderlich.
Für eine gründliche Beratung sind zum Termin der Energiebera-
tung relevante Unterlagen, wie z.B. Gebäude-Energieausweis, 
Schornsteinfegerprotokoll, Energierechnungen, Hausgrundriss 
usw., mitzubringen.

Kulturamt Lahr
Veranstaltungen im Februar 2016 
Dienstag, 16.2.16, 20 Uhr, Stadthalle 
Des Teufels General 
Schauspiel von Carl Zuckmayer mit Gerd Silberbauer 

Freitag, 19.2.16, 20 Uhr, Stadthalle   
The ReBeatles – Let it Re 
Beatles-Cover-Konzert 

Freitag, 26.2.16, 20 Uhr, Stadthalle   
Nabucco 
Oper von Giuseppe Verdi 
Gefangenenchor unter Mitwirkung regionaler Chöre 

Sonntag, 28.2.16, 11 Uhr, Städtische Galerie, Altes Rathaus 
Hannelore Weitbrecht  - Naturrhythmen   
Papierobjekte und Installationen 
Ausstellung vom 28.2. – 10.4.16 

MERKBLATT zum Jugendschutz
Jugendschutz ist wichtig und geht alle an. Die wichtigsten Geset-
ze im Zusammenhang mit Veranstaltungen sind das Gesetz zum 

Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (JuSchG) und das Ju-
gendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG). Im Folgenden verzichten 
wir bewusst auf den genauen Gesetzeswortlaut. Vielmehr sollen 
die wichtigsten Inhalte verständlich ausgedrückt werden.
1.  Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (Ju-

SchG)
a)  Wichtige Begriffe:
- Kinder und Jugendliche (im Sinne dieses Gesetzes)
Kind ist, wer noch nicht 14 Jahre alt ist.
Jugendlicher ist, wer 14 aber noch nicht 18 Jahre alt ist.

- Erziehungsbeauftragte Person
Eine erziehungsbeauftragte Person nimmt Erziehungsaufgaben 
nach Absprache mit den Eltern wahr. Dies kann jede Person 
über 18 Jahre sein, die in der Lage ist, Erziehungsaufgaben zu 
erfüllen – im Verein beispielsweise die Gruppenleiterin.

- Öffentlichkeit
Dazu gehören Orte und Veranstaltungen, die allgemein zugäng-
lich sind und dort gilt das Jugendschutzgesetz.

b)  Einzelne Regelungen:
§ 10 JuSchG : Rauchen in der Öffentlichkeit
Jugendliche unter 18 Jahren dürfen in der Öffentlichkeit nicht 
rauchen und ihnen dürfen auch keine Zigaretten verkauft oder 
angeboten werden. 
Wichtig: Auch dann nicht, wenn es die Eltern erlauben!
Als Veranstalter sollten Sie darauf achten.

§ 9 JuSchG: Alkoholische Getränke
Sogenannte harte Alkoholika, darunter fallen beispielsweise 
Schnäpse, Liköre, Rum, Wodka, Whisky, Cognac oder andere 
branntweinhaltige Getränke, dürfen nicht an Minderjährige abge-
geben werden, sondern nur an Erwachsene ab 18 Jahren.
Grundsätzlich gilt, dass Getränke, die Branntwein enthalten we-
der an Kinder noch an Jugendliche abgegeben werden dürfen. 
Dies gilt unabhängig davon, wie groß die darin enthaltene Men-
ge an Branntwein ist. Deshalb dürfen alle sogenannten Alkopops 
wie z.B. Rigo, Smirnoff oder Bacardi Breezer nicht an Kinder und 
Jugendliche verkauft werden!
Bier oder Wein darf an 16-jährige Jugendliche abgegeben 
werden. Falls der Thekendienst unsicher ist, wie alt der junge 
Mensch ist, ist es sinnvoll, sich den Personalausweis zeigen zu-
lassen. Sind die Eltern dabei, ist eine Abgabe (Bier, Wein) auch 
an 14-jährige Jugendlichen erlaubt.

Wichtig: Die Vereine bzw. Veranstalter müssen bedenken, dass 
die Beschränkung bzw. das Verbot nicht nur für die Abgabe 
sondern auch für den Konsum von Alkohol gilt. D.h., es sollte 
darauf geachtet werden, dass ein unerlaubter Konsum von Alko-
hol (gemäß den hier genannten Altersstufen) unterbunden wird. 
Klassisches Beispiel: Das Mitbringen von eigenen alkoholischen 
Getränken.
Die Vereine sollen zwar die Gemeinschaft fördern, aber wenn 
Kinder und Jugendliche dabei sind, darf das nicht über den Aus-
schank von Alkohol geschehen.
Die Erwachsenen im Verein sollten im Interesse der Jugendli-
chen überlegen, wie sie dieses Verbot unterstützen können. 

§ 5 JuSchG: Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltun-
gen
a) Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen eine öffentli-
che Tanzveranstaltung nicht ohne Begleitung einer erziehungs-
beauftragten Person besuchen.

Ausnahmen:
• Wenn der Veranstalter ein anerkannter Träger der Jugend-

hilfe ist (z.B. Jugendzentrum, Jugendverband, Verein mit An-
erkennung, usw.)und es sich um eine Jugendveranstaltung 
handelt.

• Wenn die Tanzveranstaltung im Rahmen der Brauchtums-
pflege stattfindet oder künstlerischer Betätigung (Zunftabend) 
dient.

In diesen Fällen darf die Anwesenheit von Kindern bis 22:00 Uhr 
und von Jugendlichen unter 16 Jahren bis längstens 24:00 Uhr 
gestattet werden.
Werden die Kinder oder Jugendlichen von den Eltern oder einer 
erziehungsbeauftragten Person begleitet, entfallen die Alters- 
und Zeitgrenzen, wobei wichtig ist, dass die Minderjährigen auch 
tatsächlich beaufsichtigt werden müssen.



b) Jugendliche ab 16 Jahren dürfen längstens bis 24:00 Uhr an-
wesend sein.
- Aufsichtspflicht
Die Aufsichtspflicht soll Kinder und Jugendliche vor Gefährdun-
gen schützen.
Sie müssen vor möglichen Gefahren gewarnt und auf die Folgen 
eines falschen Verhaltens hingewiesen werden. Falls es erfor-
derlich ist, muss ein Verbot verhängt werden.
Die Aufsichtsperson muss während der Veranstaltung in der 
Lage sein, den Schutz der ihr anvertrauten Kinder und Jugendli-
chen tatsächlich zu gewährleisten.

2.  Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
Mithilfe bei Veranstaltungen
Helfer sind manchmal schwer zu bekommen. Könnte da nicht 
der Nachwuchs hinter der Theke Getränke oder Würstchen ver-
kaufen?
§ 5 JArbSchG: Verbot der Beschäftigung von Kindern 
Grundsätzlich ist die Beschäftigung von Kindern verboten.

§ 2 JArbSchG: Kind, Jugendlicher (im Sinne dieses Geset-
zes)
Kind ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist.
Jugendlicher ist, wer 15 aber noch nicht 18 Jahre alt ist. Jugend-
liche dürfen grundsätzlich nur zwischen 6:00 und 20:00 Uhr be-
schäftigt werden. Wenn sie über 16 Jahre alt sind, dürfen sie auf 
Grund von Sonderregelungen im Gaststättengewerbe längstens 
bis 22:00 Uhr arbeiten. Außerdem ist darauf zu achten, dass Ju-
gendliche täglich nicht mehr als 8 Stunden beschäftigt werden 
dürfen. 
Unser Tipp: 
Wenn Jugendliche bei Veranstaltungen mithelfen, sollte dies 
nicht unbedingt an der Theke sein (zumindest nicht beim Alko-
holausschank!), sondern vielleicht beim Richten von belegten 
Brötchen. 

§ 6 JArbSchG: Behördliche Ausnahmen für Veranstaltungen 
(bei bezahlten Auftritten)
Bezahlte Auftritte außerhalb der Brauchtumspflege werden laut 
Jugendarbeitsschutzgesetz als Beschäftigung von Kindern ge-
sehen und sind genehmigungspflichtig. Hier ist es möglich, eine 
Genehmigung bei der zuständigen Aufsichtsbehörde - das ist in 
unserem Landkreis das Gewerbeaufsichtsamt (Landratsamt Or-
tenaukreis) - einzuholen. 

Wenn Sie Fragen zum Jugendschutz haben, können Sie sich 
an den Beauftragten für Jugendarbeit und Jugendschutz beim 
Jugendamt wenden (Marion Stumm, Tel. 0781 805 9765, marion.
stumm@ortenaukreis.de).

Bekanntmachung 
des Ministeriums für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz über die Ausschreibung „Spitze 
auf dem Land! Technologieführer für Baden-Würt-
temberg“ 
Mit der Ausschreibung „Spitze auf dem Land! Technologieführer 
für Baden-Württemberg“ im Entwicklungsprogramm Ländlicher 
Raum mit Kofinanzierung aus dem EFRE-Programm 2014-2020 
soll die Spitzenstellung des Landes weiter ausgebaut werden.  
Das Förderangebot spricht kleine und mittlere Unternehmen mit 
weniger als 100 Beschäftigten im ländlichen Raum an, die auf-
grund ihrer Innovationsfähigkeit und ihrer ausgeprägten Techno-
logiekompetenz in der Umsetzung und Anwendung innovativer 
Produktionsprozesse und Produkte das Potential zur Technolo-
gieführerschaft erkennen lassen.  
Link zur Ausschreibung mit Anlage:  https://rp.baden-wuerttem-
berg.de/Themen/Land/ELR/Seiten/ELR-Antragstellung.aspx; 
von dort das rechte Themenportal „EFRE 2014-2020“ auswählen.  
Interessierte Firmen sollten sich zur Beratung und Begleitung im 
Rahmen der Antragstellung bitte direkt an das Regierungspräsi-
dium Freiburg, Referat 22, Frau Nicole Bucher, 79083 Freiburg, 
Tel.: 0761 / 208-4666 wenden. 

Mitteilungen
des Landratsamtes

Schließung der Deponien und Wertstoffhöfe
Die Deponien und Wertstoffhöfe des Ortenaukreises sind am 
Samstag, dem 30. Januar 2016 wegen einer betriebsinternen 
Fortbildungsveranstaltung geschlossen.
Hinweis: Deponie und Wertstoffhof „Kahlenberg“ in Ringsheim 
sind wie gewohnt von 8:00 bis 13:00 Uhr geöffnet.

Am Rosenmontag, dem 08.02.2016, und Fastnachtsdienstag, 
dem 09.02.2016,  sind nur die Deponien und Wertstoffhöfe in 
Rust und Zunsweier geschlossen. 
Alle anderen Deponien und Wertstoffhöfe sind von 8:00-12:30 
Uhr und von 13:00-16:45 Uhr geöffnet.

Schnee und Eis erschweren die Müllabfuhr
Aufgrund des nun einsetzenden Winterwetters können sich die 
gewohnten Abfuhrzeiten ändern. Die Abfuhr der Abfälle wird 
hauptsächlich in höher gelegenen Gebieten und in den frühen 
Morgenstunden erschwert. „Das Abfuhrunternehmen versucht 
die Tagestouren zeitlich so zu verändern, dass die Abfuhr in den 
einfacher zu befahrenden Gebieten beginnt und erst später die 
Gebirgsstrecken abgefahren werden“, erklärt Michael Lehmann, 
Abfallberater beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft. Allerdings kann 
es laut Lehmann auch sein, dass wegen vereister oder nicht ge-
räumter Straßen bestimmte Bereiche gar nicht angefahren wer-
den können. Die Leerung der Abfallbehälter oder die Abholung 
der Gelben Säcke muss dann auf einen nachfolgenden Abhol-
termin, der im Abfallkalender vermerkt ist, verschoben werden. 
Zusätzlich bereitgestellte Abfälle in Säcken, die nicht mehr in die 
Abfallbehälter passen, werden selbstverständlich mitgenommen. 
Die Abfallbehälter und Gelben Säcke müssen am Abfuhrtag spä-
testens um sechs Uhr morgens an der Straße bereit gestellt sein. 
Bei weiteren Fragen zur Abfallentsorgung stehen die Abfallbe-
rater des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Ortenaukreis unter Tel. 
0781 805 9600 oder per E-Mail: abfallwirtschaft@ortenaukreis.
de gerne zur Verfügung.

Überregionales Lehrgangsangebot für Privat-
waldbesitzer/innen an den Forstlichen Bildungs-
zentren des Landesbetriebs ForstBW
Die Angebote von Januar bis Juli 2016:
Forstliches Bildungszentrum Königsbronn
08.-12.02. WF-0516 Holzernte-Aufbaulehrgang *%*
18.-20.04. WF-1316 Holzrücken mit dem Pferd 
(Lg.-Gebühr 375 €) *%*
08.06. WL-0716 Was bedeutet Natura 2000 für meinen Wald?
26.07. WF-1016 Sachkunde-Nachweis „wiederkehrende Seil-
winden-Prüfung“ *%*
27.07. WF-1116 Sachkunde-Nachweis „wiederkehrende Forst-
kran-Prüfung“ *%*

Forstliches Bildungszentrum Karlsruhe
27.-29.01. WF-0316 Holzernte-Grundlehrgang *%*
03.-05.02. WF-0316 Holzernte-Grundlehrgang *%*
03.-04.05.  AR-0316 Sperrung von öffentlichen Straßen bei 

HE-Maßnahmen (Lg.-Geb. 150 €)
09.05. WL-0216 Welcher Baum ist das?
13.05. WL-0316 Was blüht denn da? (Bodenpflanzen im Wald)
31.05. WL-0716 Was bedeutet Natura 2000 für meinen Wald?
01.06. WB-0516 Pflege von Jungbeständen: Laubholz
02.06. WB-0516 Pflege von Jungbeständen: Fi-Ta-Bu
03.06. WB-0516 Pflege von Jungbeständen: Douglasie
10.06. AR-0216 Verkehrssicherungspflicht im Wald

Hauptstützpunkt Schwarzach
27.05. BM-0316 Produktion von Weihnachtsbäumen

Darüber hinaus gibt es weitere Lehrgänge, mit welchen sich die 
Bildungszentren an den lokalen Angeboten beteiligen.
Anmeldung:   möglichst bis vier Wochen vor Beginn beim 

Veranstalter.
Teilnehmerkreis:   Personen aus den Bereichen Privatwaldbesitz, 

Revierleitung, FBG-Angehörige, Betriebsan-
gehörige von Kommunen und  Unternehmen, 
Interessierte.Tempo   30   beachten!



Kosten:    
 Lehrgangsgebühren, wenn nicht anders vermerkt: 60 € pro Tag, 
bei Privatwaldbesitz in Ba-Wü ermäßigt: 30 €. Abweichende 
Lg.-Gebühr bei Motorsägen-Lehrgängen. Bei Mitgliedschaft in 
der SVLFG wird bei den mit *%* gekennzeichneten Lehrgängen 
eine Förderung von 30 € verrechnet; die Sachkundelehrgänge 
für Winden- und Forstkranprüfung sind für diesen Personenkreis 
gebührenfrei. Am FBZ Königsbronn ggf. Unterkunft und Verpfle-
gung für ca. 30 € pro Tag bei Vollpension. Am FBZ Karlsruhe 
Verpflegung sowie ggf. Unterstützung bei der Unterkunft.

Die Belegung der Lehrgänge erfolgt nach der Reihenfolge der 
Anmeldungen.
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Bildungsangebotes 2016.

Nähere Informationen und Anmeldung bei:
Forstliches Bildungszentrum Königsbronn, Stürzelweg 22,  
89551 Königsbronn, Tel: 07328/9603-13, Fax: 07328/9603-44, 
e-mail: fbz.koenigsbronn@forst.bwl.de 
Forstliches Bildungszentrum Karlsruhe, Richard-Willstätter-Allee 
2,  76131 Karlsruhe, Tel: 0721/926-33 91, Fax: 0721/926-62 97, 
e-mail: fbz.karlsruhe@forst.bwl.de
Forstlicher Hauptstützpunkt Schwarzach, Schlossweg 1, 74869 
Schwarzach, Tel: 06261/841060, Fax: 06261/844705, e-mail: 
forst.schwarzach@neckar-odenwald-kreis.de
Das gesamte Lehrgangsangebot des Landesbetriebs ForstBW 
finden Sie im Internet unter www.wald-online-bw.de sowie bei 
der Unteren Forstbehörde an Ihrem Landratsamt in der Broschü-
re aktiv für den Wald – Bildungsangebot 2016 des Landesbe-
triebs ForstBW.

Gründung einer Selbsthilfegruppe für Angehöri-
ge von Burnout–Betroffenen
Auf Initiative einer Betroffenen soll eine Gruppe für Angehörige 
von Menschen, die am Burnout-Syndrom leiden gegründet wer-
den. Burnout kann Menschen treffen, die sich sehr stark beruflich 
engagieren und allmählich in eine Spirale der Überforderung hin-
eingeraten. Die möglichen Folgen sind chronische Erschöpfung, 
Konzentrationsschwäche, Schlafstörungen, Depressionen und 
Vereinsamung. Die Fähigkeit, sich zu erholen, geht verloren.
Das nähere Umfeld ist von diesen emotionalen Belastungen er-
heblich betroffen und in Mitleidenschaft gezogen. Ziel der Grup-
pe ist es, durch den Austausch von Erfahrungen neue Kraft zu 
schöpfen. Die offenen Gespräche und das gegenseitige Ver-
ständnis sollen den Umgang mit der Thematik erleichtern und 
das Gefühl, mit den eigenen Problemen nicht allein dazustehen, 
stärken. 
Interessierte erhalten weitere Informationen zur geplanten Grup-
pe bei der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen im Landratsamt 
Ortenaukreis unter der Telefonnummer 0781/805-9771.

Von der Realschule zum Abitur am 
allgemein bildenden Gymnasium
Am Clara-Schumann-Gymnasium können Schülerinnen und 
Schüler mit Realschulabschluss in drei Jahren die allgemeine 
Hochschulreife erlangen. Diese Möglichkeit, das Abitur ohne 
fachspezifische Festlegung in drei Jahren zu erreichen, bietet 
das Clara-Schumann-Gymnasium als einzige Schule in unserer 
Region an. 
An diesem Zug können auch Schülerinnen und Schüler teilneh-
men, die an der Realschule nur eine Fremdsprache erlernt ha-
ben. Für diejenigen, die in der Kursstufe das Profilfach Musik 
wählen möchten, wird ein Vorbereitungskurs angeboten.
Auf diese Weise bleibt auch nach Einführung des achtjährigen 
Gymnasiums dieser Weg zum Abitur ein 13-jähriger Bildungs-
gang. Die allgemein bildenden Fächer werden verstärkt ange-
boten. 
Als Internatsschule bietet das Clara-Schumann-Gymnasium al-
len Schülerinnen und Schülern, die außerhalb des alten Kreises 
Lahr wohnen, einen Internatsplatz, der eine besondere schuli-
sche Begleitung einschließt.  
Alle internen und externen Schülerinnen und Schüler können 
täglich in der Schule ein Mittagessen einnehmen, das in der ei-

genen Schulküche frisch zubereitet wird.
Ein Informationsabend für Eltern und Schüler mit Realschulab-
schluss findet am Mittwoch, 3. Februar  2016 um 19.00 Uhr im 
Clara-Schumann-Gymnasium statt. 
Die Anmeldung ist am Montag, 22. Februar 2016 und am Diens-
tag, 23. Februar  2016 jeweils von 14.00 bis 16.30 Uhr.
Wer Interesse an einem Internatsplatz hat, kann am 3. Februar 
bereits um 17.00 Uhr an einer Führung durch das Internat mit 
anschließendem Abendessen teilnehmen; um telefonische An-
meldung bis Montag, 1. Februar 2016 wird gebeten.
Auskünfte erteilt die Schule unter Telefon 07821 / 92 91 0. Wei-
tere Informationen können auch im Internet unter der Adresse: 
www.csg-lahr.de abgerufen werden.

Freie Evangelische Schule Lahr
Infotag
Die Freie Evangelische Schule Lahr lädt am Samstag, 30. Janu-
ar, herzlich zu einem Infotag für Viertklässler und deren Eltern 
ein. Informiert wird über die Schularten Werkrealschule, Real-
schule und Gymnasium (G9). An verschiedenen Stationen gibt 
es Einblicke in die Fächer der weiterführenden Schulen. Bei an-
schließendem  Stehcafé bleibt Zeit für gezielte Fragen. Die Ver-
anstaltung findet in der Rainer-Haungs-Str. 3 statt und beginnt 
um 10.00 Uhr. 

BiZ & Donna 
Mit Erfolg zurück in den Beruf
Eine Veranstaltung für Berufsrückkehrende nach Familienpha-
se oder Pflege von Angehörigen findet statt am Donnerstag, 28. 
Januar 2016 von 9 bis 11 Uhr im Raum U 70 des Berufsinforma-
tionszentrums (BiZ), Agentur für Arbeit in Offenburg, Weingar-
tenstr. 3.
Gisela Döpke, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeits-
markt und Esther Wehrle, Wiedereinstiegsberaterin der Agentur 
für Arbeit Offenburg, informieren rund um das Thema Wiederein-
stieg in den Beruf: Tipps zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
rund um Stellensuche und Bewerbung, über den regionalen Ar-
beitsmarkt sowie zu den grundsätzlichen Anforderungen an Be-
werber/innen im Wettbewerb um Arbeitsplätze. Darüber hinaus 
Hinweise zum Service- und Förderangebot der Agentur für Arbeit 
zur Unterstützung des beruflichen Wiedereinstiegs. 

Interessierte Frauen und auch Männer sind zur Veranstaltung 
herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenfrei, bei Gruppen 
ab 5 Personen ist eine Anmeldung erwünscht unter Offenburg.
BCA@arbeitsagentur.de oder Tel. 0781 – 93 93 215. 

Infotage an der Gewerblich-Techni-
schen Schule Offenburg 
Die Gewerblich-Technische Schule Offenburg lädt am Samstag, 
23. Januar von 9 bis 13 Uhr in der Moltkestraße 23 zu einem 
Infotag ein, bei dem die Angebote des dreijährigen Technischen 
Gymnasiums mit Liveunterricht, Versuchen und Vorträgen, El-
tern und Schülern vorgestellt werden. Am Mittwoch, 27. Januar 
werden um 19 Uhr alle weiteren Vollzeitangebote vorgestellt. 
Weitere Informationen und das Programm unter www.gs-offen-
burg.de.

Katholische Berufsfachschule für 
Haus- und Familienpflege
Info-Tag am Samstag, 30. Januar 2016 von 10  – 
13 Uhr
Der Beruf der Familienpflegerin ist ein moderner Beruf. Mit Kom-
petenzen aus den Bereichen Hauswirtschaft, Pflege, Säuglings-



pflege, Psychologie und Pädagogik arbeiten Die in Feldern der 
klassischen Familienpflege, Kinder- und Jugendhilfe z.B. Mut-
ter-Kind-Einrichtungen, Tagesstätten sowie der Alten- und Behin-
dertenhilfe. Auch bilden wir Frauen und Männer in der mittleren 
Lebensphase in verkürzter Ausbildungszeit aus.
Wir informieren Sie über die Ausbildung zur Haus- und Familien-
pfleger/-in. Lehrerinnen und Schülerinnen stehen für Ihre Fragen 
zur Verfügung. Sie können die Schul- und Wohnräume besich-
tigen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und das Gespräch mit Ihnen.
Katholische Berufsfachschule für Haus- und Familienpflege,  
Kartäuserstr. 43, 79102 Freiburg, Telefon: 0761  385 43-0,
www.familienpflegeschule.de.

Holzmarktinformationen der Forstbe-
triebsgemeinschaft Lahr: 
Stabile Nachfragesituation auf dem Holzmarkt 
Die Säge - und Industrieholzwerke  haben nach den Weihnachts-
ferien wieder ihre Produktion aufgenommen. Die ersten Preis-
abschlüsse sind auch schon getätigt. Hierbei zeichnet sich bei 
einer stabilen Nachfrage leicht rückläufige Preise ab. Die Rah-
menverträge sind wieder auf ein halbes Jahr festgelegt. Weitere 
Informationen finden sich auch auf der Homepage der Forstwirt-
schaftlichen Vereinigung Schwarzwald eG unter www.fvs-eg.de . 
Auch im Bereich von Buchenstammholz sind gute Absatzmög-
lichkeiten vorhanden. 

BUND-Ökotipp:
Vögel (wenn überhaupt) maßvoll füttern
Eine geschlossene Schneedecke und Frost machen den Vögeln 
die Futtersuche schwer. Über 15 Millionen Euro geben die Deut-
schen darum jährlich für Körnerfutter oder Meisenkugeln aus. In 
jüngster Zeit häufen sich populäre Ratschläge, wonach Vögel 
möglichst ganzjährig gefüttert werden sollten. Der BUND (Bund 
für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.) erwartet dadurch 
mehr Schaden als Nutzen.
Wenn überhaupt, so sollte man nur in den härtesten Wintermo-
naten Futter anbieten. Denn Vögel sind als Wildtiere auf das 
jahreszeitlich wechselnde Futterangebot eingestellt. Verluste im 
Winter werden oft schon in der nächsten Brutzeit wieder aus-
geglichen. Zudem erreicht die Fütterung nur wenige, meist all-
gegenwärtige Arten. Kommen aber häufige Standvögel wie die 
Kohlmeise dank menschlicher Hilfe vermehrt durch den Winter, 
finden Zugvögel wie Trauerschnäpper und Gartenrotschwanz 
bei der Rückkehr keine freien Nistplätze mehr vor.
Nachhaltiger kann man Vögeln helfen, wenn man im Herbst Gar-
tenstauden stehen lässt, heimische Gehölze pflanzt und Kom-
post- oder Laubhaufen anlegt. So schafft man Nischen für Insek-
ten, die auf dem Speiseplan von Zaunkönig oder Rotkehlchen 
stehen.
Wer das winterliche Beobachten am Vogelhäuschen liebt und die 
faszinierenden Tiere auch deshalb gerne unterstützen möchte, 
sollte maßvoll füttern, auf Sauberkeit des Futterplatzes achten 
und kein Körnerfutter mit Samen des Traubenkrauts (Ambro-
sia)  kaufen. Die Pflanze ist für uns Menschen hoch allergen und 
breitet sich derzeit aggressiv aus. Auf keinen Fall sollte man ge-
salzene oder gewürzte Essensreste verfüttern – sie können für 
Vögel tödlich sein.
Wer Fragen dazu hat, kann sich an das BUND-Umweltzentrum 
Ortenau wenden, (Tel. 0781/25484, E-Mail: BUND.Umweltzent-
rum-Ortenau@bund.net).

Kirchliche Mitteilungen

Seelsorgeeinheit „An der Schutter“
07821/92089-0

info@kath-schutter.de
www.kath-schutter.de

Öffnungszeiten der Sekretariate:
Caritas und Pastoral Lahr 
Kaiserstr. 85
77933 Lahr

Täglich von
8.30 - 12.00 Uhr
13.30 - 17.30 Uhr
(Fr nur bis 17.00 Uhr)

St. Nikolaus Seelbach
Kirchstr. 3

Mi 15.00 – 18.00 Uhr
Do 8.30 – 11.30 Uhr

St. Stephan Reichenbach
Gereutertalstr. 32

Di 8.30 – 11.30 Uhr

Redaktionsschluss für Messbestellungen:
Drei Wochen vor Termin

Sa, 23.01. 
17:45 St. Stephan  Rosenkranz
 Lahr-Reichenbach
18:00 Galluskirche  Vesper
 Lahr-Kuhbach
18:30 St. Stephan  Hl. Messe
 Lahr-Reichenbach
So, 24.01. 3. SONNTAG IM JAHRESKREIS
08:30 Mariä Heimsuchung  Hl. Messe
 Lahr-Kuhbach
10:00 St. Nikolaus   Hl. Messe (mitgestaltet von der Frau-

enschola) 
  Dörte Frey (1. Opfer), Elfriede und Lorenz Reeber, 

Helma, Amalie und Lina Himmelsbach, Jeanette Bliß, 
Jürgen Eibl, Luitgard und Willi Zehnder, Phillipine und 
Marlene Haag, Sylvain Gilbert, Thea und Richard Obert 

 Seelbach
11:15 St. Nikolaus  Tauffeier von Dennis Isenmann und 

Philipp Rösch 
 Seelbach
Mi, 27.01. 
18:30 St. Peter und Paul  Hl. Messe
 Seelbach-Wittelbach
Do, 28.01. 
19:00 St. Stephan  Hl. Messe
 Lahr-Reichenbach
Fr, 29.01. 
07:00 St. Nikolaus  Laudes
 Seelbach
18:30 St. Nikolaus Hl. Messe
   Alfred Faißt (3. Opfer) 
 Seelbach
Sa, 30.01. 
17:45 St. Stephan  Rosenkranz
 Lahr-Reichenbach
18:00 Galluskirche  Vesper
 Lahr-Kuhbach
18:30 St. Nikolaus  Hl. Messe
  Dörte Frey (2. Opfer), Oskar Lehmann (2.Opfer), Willi 

Krämer 
 Seelbach
So, 31.01. 4. SONNTAG IM JAHRESKREIS
08:30 St. Peter und Paul  Hl. Messe
 Seelbach-Wittelbach
09:30 Mariä Heimsuchung  Wort-Gottes-Feier
 Lahr-Kuhbach
10:00 St. Stephan   Hl. Messe mit Kerzenweihe (der Ker-

zenverkauf findet am Samstag 30. 
Januar von 10.00-12.00 Uhr und von 
14.00-17.00 Uhr im Pfarrheim statt) 

 Lahr-Reichenbach



Di, 02.02. 
19:30 St. Nikolaus  Andacht (Maria Lichtmess) 
 Seelbach
Mi, 03.02. 
10:30 Caritashaus St. Hildegard  Hl. Messe
 Seelbach
18:30 St. Peter und Paul   Hl. Messe mit Blasiussegen  
 Seelbach-Wittelbach
Do, 04.02. 
14:30 St. Nikolaus   Gebetsstunde um geistliche und 

kirchliche Berufe
 Seelbach
Fr, 05.02. 
07:00 St. Nikolaus  Laudes
18:30 St. Nikolaus Hl. Messe
 Seelbach
Sa, 06.02. 
17:45 St. Stephan  Rosenkranz
 Lahr-Reichenbach
18:00 Galluskirche  Vesper
 Lahr-Kuhbach
18:30 St. Stephan  Hl. Messe
   Stephan Pajak 
 Lahr-Reichenbach
So, 07.02. 5. SONNTAG IM JAHRESKREIS
08:30 Mariä Heimsuchung  Hl. Messe
 Lahr-Kuhbach
10:00 St. Nikolaus  Hl. Messe
   Narrenmesse (mit Eulenzunft) 
 Seelbach

  
  

 
Nachrichten
der Evangelischen
Kirchengemeinde

Sonntag, 24.01.2016 - 3. Sonntag nach Epiphanias
Wochenspruch
„Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf uns-
re Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.“  
     (Daniel 9,18)
Kollekte
Telefonseelsorge
Gottesdienst
09.30 Uhr  Gottesdienst mit Taufe Seelbach, Pfr.in Dole-

schal

Montag, 25.01.2016
14.30 Uhr Tanzfreunde, Evang. Gemeindehaus
19.30 Uhr  Besuchsdienstkreis Krankenhaus, Evang. Ge-

meindehaus 
Mittwoch, 27.01.2016
10.30 Uhr  Andacht, Seniorenheim St. Hildegard, Pfr.in 

Doleschal
Donnerstag, 28.01.2016
14.30 Uhr  Seniorennachmittag, Evang. Gemeindehaus
Frau Steinmann bringt uns mit Zittermusik ins neue Jahr, außer-
dem lustige Gedichte von Eugen Roth.
Freitag, 29.01.2016
15.00 Uhr Theaterworkshop der Konfirmanden

Sonntag, 31.01.2016 - Sexagesimae (60 Tage vor Os-
tern)
Wochenspruch
„Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure 
Herzen nicht.“                               (Hebräer 3,15)
Kollekte
Lahrer Tafel
Gottesdienst
09.30 Uhr  Gottesdienst Seelbach, Pfr.in Doleschal mit 

musikalischer Begleitung durch den Posau-

nenchor Dinglingen unter der Leitung von Mar-
tina Fünfgeld

11.15 Uhr Gottesdienst Reichenbach, Pfr.in Doleschal

Montag, 01.02.2016
14.30 Uhr Tanzfreunde, Evang. Gemeindehaus
Dienstag, 02.02.2016
20.00 Uhr -„Stilles Verweilen vor Gott“ – entfällt!!
Mittwoch, 03.02.2016
10.30 Uhr  Andacht im Seniorenheim St. Hildegard, Dia-

kon i. R. Losch

Sonntag, 07.02.2016 - Estohimi
Gottesdienst
09.30 Uhr Gottesdienst Seelbach, Präd. Stephan Müller

!Gottesdienst Kuhbach entfällt!                                           
Wenn Sie uns erreichen möchten:

Montag und Mittwoch von 15.00 – 18.00 Uhr, Freitag von 09.00-
12.00 Uhr.
Tel.:07823-96550, Fax: 07823-96552 oder E-Mail: pfarramt@
ekise.de  

Vereinsmitteilungen

Kuhbacher Kühe e.V.

Die ersten Veranstaltungen liegen hinter uns, jetzt geht es in 
schnellen Schritten weiter.

Unsere nächsten Termine
24.01.   Umzug in Mietersheim und Bewirtungszelt (hier hoffen 

wir auf viel Unterstützung)
30.01.   Nachtumzug in Schweighausen und anschließender 

Tanzauftritt
31.01.  Umzug in Seelbach
03.02.   Kinderfastnacht in der Kuhbacher Festhalle 
 15.00-19-00 Uhr
04.02.  Stürmung des Rathauses 16.30 Uhr
04.02.  Narrenbaumstellen auf dem Rathausplatz
05.02.  Auftritt im Altenheim in Lahr
06.02.  Umzug in Biberach
07.02.  Umzug in Reichenbach
09.02.  Umzug in Deißlingen (Bus)

Wer Interesse hat, uns bei einer Busfahrt zu begleiten, bitte ein-
fach unter Tel. 909707 melden.

Nähere Infos zur Kinderfastnacht:
Wir starten um 15 Uhr und bieten neben Kaffee, Kuchen, Ber-
liner, heiße Wurst und vielen Getränken auch ein kleines Show-
programm. Auftritte des Bildungshauses, der Kühe und der 
Schergässler-Minis sowie verschiedene Spielstationen haben 
wir für das Publikum bereitgestellt.
Die Veranstaltung ist bis 19 Uhr geplant. 
Wir freuen uns über viele Besucher.

Rathaus-Sturm und Narrenbaumstellen der Kuh-
bacher Kühe
Donnerstag 04.02. ab 16.30 Uhr auf dem Rathaus-Platz. 
Hierzu sind alle Kuhbacher herzlich eingeladen. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Eure Kühe



Daheim ist daheim...

Arbeiterwohlfahrt Ortenau
Rufen Sie uns an: 0 78 21 / 2 15 53

Wir beraten
Sie gerne.

Wir sorgen für die notwendige 
Unterstützung, damit Sie auch im 
Alter selbständig zu Hause wohnen 
können!

Pflegedienst • Nachbarschaftshilfe • Essen auf Rädern

Jugendfeuerwehr Lahr
Gruppe Reichenbach/Kuhbach

Die Jugendfeuerwehr Lahr Gruppe Reichenbach/Kuhbach be-
dankt sich bei allen Einwohnern für die Bereitstellung ihrer Weih-
nachsbäume“. 

Schwarzwaldverein
Reichenbach e.V.

Programm 2016
Ab sofort ist das neue Programm 2016 als Prospekt verfügbar 
und erhältlich in Reichenbachern Geschäften, Gasthäusern 
sowie im Reichenbacher Rathaus und außen an der Hammer-
schmiede. 

Donnerstag, 28. Januar 2016 – Die Donnerstagswanderer 
sind wieder unterwegs
Rundwanderung um den Geroldsecker Schloßberg. Anschlie-
ßend Einkehr. 
Treffpunkt: 15 Uhr mit PKW am Lindenplatz. Fahrt auf den 
Schönberg. 
Wanderzeit:  ca. 1,5 h
Wanderführer: Egon Billian
Gäste sind herzlich willkommen! 

www.schwarzwaldverein-reichenbach.de

Turn- und Sportverein
Reichenbach

Neue Kurse beginnen!
Eltern - Kind - Turnen für Kinder von 1 bis 3 Jahren in Beglei-
tung eines Erwachsenen
Kurs 1: 1,5 – 2,5 J.
Mo, 25. Januar 2016, 15:30 - 16:30 Uhr
Leitung:  Diana Hummel

Kurs 2: 2 – 3 J.
Mo, 25. Januar 2016, 16:30 – 17:30 Uhr
Leitung:  Sina Schüssele
Ort:  Schulturnhalle in Reichenbach
Dauer:  10 x
Gebühren: 40,-- € / TuS-Mitglieder 35,-- €
Eine Mitgliedschaft im Verein ist nicht erforderlich.

Auskunft und Anmeldung:
Abteilungsleitung Turnen, Kinder und Jugend, U. Woitassek , Tel. 
07821/76154, fam.woitassek@gmx.de oder direkt bei der Kurs-
leitung:
Diana Hummel, Tel. 07821/954011, diana.hummel@email.de,
Sina Schüssele, Tel. 07821/992230, sina.schuessele@gmx.de.

Schau doch auch mal auf unsere homepage!
www.tus-reichenbach.de

  
Einladung an die Sänger und allen Freunden des Vereins. 
Die diesjährige Jahreshauptversammlung findet am 19. Februar 
statt, Beginn 19.30 Uhr im Pfarrheim. 

Caritasverband Lahr e.V.  
Selbsthilfe-Werkstatt Finanzen - Rechte und 
Pflichten bei Kindesunterhalt
Unterhalt für getrenntlebende Kinder zu zahlen, kann den Ver-
pflichteten im Einzelfall enorm überfordern. Wie kann sowohl der 
finanzielle Alltag des Verpflichteten als auch das Leben der auf 
Unterhalt angewiesenen Kinder gesichert werden? Diese und 
andere Fragen werden beim offenen Gruppentreffen der Selbst-
hilfe-Werkstatt Finanzen besprochen. Es findet am Freitag, den 
22. Januar 2016 statt. Beginn ist 17.00 Uhr im Don Bosco Zent-
rum, Flugplatzstr. 105, Lahr.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Telefon 07821-9066-0 
oder www.caritas-lahr.de/finanzen.

Anzeigen

Durch

Farbe
wird Ihre Werbe-
anzeige  zum echten

Blickfang!
Wir beraten Sie gerne über Farbanzeigen im amtlichen Mitteilungsblatt. 
JV-Verlag, Tel. 0 78 21 / 2 20 63



Fenster // Türen
Rollläden // Jalousien
Überdachungen
Insektenschutz

Tullastraße 27 · 77933 Lahr  
Tel. +49 (0) 78 21/ 95 48 76 - 0   
Fax +49 (0) 78 21/ 95 48 76 - 9  

info@wuest-schabinger.de  
www.wuest-schabinger.de
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STEINMETZBETRIEB  -  RESTAURIERUNGEN     •    77933 Lahr-Kuhbach
Breitmatten 28/1 •  Tel. 07821 / 922898-0 • info@steinmetz-goehrig.de

Mehr erfahren Sie unter:

www.steinmetz-goehrig.de

DAS GRABMAL
„Zeichen des Erinnerns“

Trennung und Schmerz, aber

auch Bindung und Hoffnung 

nehmen durch das Grabmal

Gestalt an.

Besuchen Sie unsere Ausstellung 
am besten bei uns vor Ort.

statt 8,93* 

 jetzt 5,25€ (100 St. =52,50€)

Rohan Apotheke im Schuttertal:
Christian Weber e.K.

Hauptstr. 30 - 77960 Seelbach
Tel. 07823 5454
Fax. 07823 5455

E-Mail: rais@rohanapotheke.de

Unser Sparprodukt im Januar!

*  unser ehemaliger Verkaufspreis   ** ggü. unserem ehemaligen Verkaufspreis
zu Risiken u. Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

Angebot gültig bis einschl. 31.1.16 - nur solane Vorrat reicht - Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen

Aspirin complex (10 St.)

41% gespart**

Trotz Erkältung voll im Leben!
- Es befreit bei Erkältung von Kopf,- Hals,- Glieder
  schmerzen sowie Fieber und löst gleichzeitig bei 
  Schnupfen die Blockade in der Nase und sogar den 
  Nebenhöhlen.1

Aspirin Complex, Aspirin Complex Heißgetränk: Zur symptomatischen Behandlung von Schleimhautschwellung der Nase und Nebenhöhlen bei Schnupfen (Rhinosinusitis) mit Schmerzen und Fieber im Rahmen einer Erkältung bzw. eines grippalen Infektes...1

Das ist NEU bei uns im Januar!

Wir möchten unseren Service für Sie auch 2016 
verbessern und haben dafür ab Januar nochmals unsere 

Öff nungszeiten erweitert:

Ab sofort sind wir für Sie da:

Montag - Freitag:
08.00 -13.00 Uhr sowie:

14.00 - 19.00 Uhr

Samstag: 08.30 - 13.00 Uhr!

Dazu werden Ihnen ab Januar 
2 weitere Apotheker für Ihre Gesundheitsfragen 

zur Verfügung stehen:
Frau Melanie Bockstaller und Herr Christian 

Bürgi werden unser Team verstärken!

Dauerpflege

Kurzzeitpflege

Betreutes Wohnen

Heitergaß 20
77933 Lahr / Sulz

Tel: 07821 – 22268
Fax: 07821 – 22347

info@faisst-heizungsbau.de
www.faisst-heizungsbau.de

www.lernstudio-möller.de

Auf zum Endspurt...

Herbolzheim
Tel.: 07643/ 40 007

Lahr
Tel.: 07821/ 21 773

LERNSTUDIO Möller

Prüfungsvorbereitung für
alle Abschlussklassen

Seit über 20 Jahren erfolgreich!

Jetzt loslegen & Crashkurse


